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1. Staatsg·esetze 
Richtlinien für das Sammlungswesen 

L ~ b e c k, den 15. April 1957 

Nachstehender Rund erlaß des Innenministers vom 
18. Dezember 1956 über das Sammlungs-Wesen wird hier
mit bekanntgegeben. 

Bei der Durchführung kirchlicher ö f f e n t 1 i c h e r 
S a m m 1 u n g e n wird um ·Beachtung gebeten. · 

Kirchenkanzlei 
G ö b el 

Richtlinien für das Sammlungswesen 

Runderlaß des Innenministers vom 18. Dezember 1956 

- I 23- a 800-

An alle Ordnungsbehörden und Polizeidienststellen 
des Landes! . -

Um eine einheitliche Anwendung der auf dem Gebiete 
de·s Sammlungsrechts erlassenen Vorschriften zu gewähr
leisten, werden zur Durchführung des Sammlungsgesetzes 
vom 5. November 1934 (Reichsgesetzbl. ~ S. 1086.) in der 
Fassung der Verordnungen vom 26. ~eptember 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1943) und vom 23. Oktober 1941 
(Reichsgesetzbl. I S. 654) und der Verordnung zur Durch-

. führung des Samni.lungsgesetzes vom. 14~ Dezember 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 1250) in der Fassung der Verordnung 
vom 18. Januar 1951 (GVOBI. Seht-H. S. 17) folgende 
Richtlinien erlassen:· 

I. Begriffsbestimmung 
(1) Das Gesetz regelt nur ö ff e n t 1 ich e Sammlun

gen und sammlungsähnliche Veranstaltungen. (nachste
hend als· „Sammlu.ngen" bezeichnet). 0 ff e n t li c h ist 
eine Sammlung, die sich entweder an .jedermann oder 
~war an einen begrenzten, aber durch persönliche Bezie
hungen nicht verbundenen Personenkreis wendet. 

·1 

(2) Nichtöffentlich und damit nichtgenehmigungs'." 
pflichtig ist ein,e Sammlung, die innerhalb eines Personen
kr~ises· durchgeführt wird, dessen Mitglieder durch Ben1f, 
gemeinsame Interessen oder in ähnlicher Weise inn~rlich 
eng miteinander verbunden si.nd und wenn auch der Ver- . 
anstalter zu diesem Personenkreis gehört. Die Mitglied'." 
schaft in einem Verein z. B. genügt allein noch nicht, uni 
ein enges inneres Band zwischen den Beteiligten herzu
stellen. Namentlich bei größeren-Vereinen, deren Mitglie
derbestand stetig wechselt und bei denen der Erwerb der 
Mitgliedschaft nicht besonders schwierig ist, wird das 
Vorhandensein der notwendigen engen Bindung stets z_u 
verneinen sein. Ob ein geschlossener Kreis vorhanden ist, 
wird immer eine Tatfrage sein und eingehender Prüfung 
·bedürfen. · 

p) Nichtgeneh;migung~pflichtig sind nach § 15 Ziff. 4 
die sogenannten l{irchenkollekten,, Sammlungen w ä h -. 
r e n d des Gottesdienstes in Kirchen oder kirchlichen 
Versamriilungsräumen. Kirchliche Versammlungsräume 
sind hier nicht nur allseitig umschlossene Räume, in de
nen üblicherweise ki:r<:hlich-religiöse Handlungen vorge
nommen werden, sondern auch Plätze im Freien für die 
Dauer der religiösen Handlung innerhalb des Teilneh
merkreises. Die im Eigentum der Kirchengemeinden .ste
hentj.e:ri Gemeindehäuser gelten als kirchliche Versamm
lungsräume. 

(4) Die Genehmigungspflicht von Schulsammlungen 
durch die Schulaufsichtsbehörde wird durch diesen· Erlaß 
nicht berührt. . · · 

I I. V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e 
Genehmigung 

Auf die Genehmigung einer Sammlung ·besteht kein 
Rechtsanspruch. Sie darf nur erteilt werden, wenn · di,e. 
nachstehend aufgeführten Voraussetzungen vorliegen: 
1. Für die Sammlung muß ein hinreich:endes öffentliches. 

Bedürfnis bestehen. Dies ist in der Regel anzunehmen, 
·wenn der Reinertrag zu allgemeinen mildtätigen oder 
gemeinnützigen Zwecken bestimmt ist. 



Als mildtätig sind Zwecke anzusehen, die auf die 
Unterstützung von Personen gerichtet sind, die infolge 
ihrer kqrperlichen oder geistigen. Beschaffenheit oder 
ihrer wirtschaftlichen Lage fremder · ·Hilfe bedürfen. 
Hierzu gehört vo:i; allem die von den freien. Wohl
fahttsverbändert zusätzlich: zur öffentlichen Fürso.rge 
ausgeübte Wohlfahrtspflege~ Auch Veranstaltungen 
solcher Organisat~~men; die sich satzungsgemäß · be
sonders ·.bedürftiger Personen widmen, können geneh• 
migt werden, sofern sich diese Tätigkeit nicht mit. der 

_Betreuung der.Mitglieder ~rs_chöpft_. Gemeinnütz~g sind 
'Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich -µnd un~ · 
·mittelbar für Aufgaben. auf kulturellem oder ·geistigem 
Gebiet· verwendet werden sun,· inshesönd.ere ·für Ju
gendpflege· und -fürsorge, Kriegsgräberfürsorge, Er
ziehung oder allgemeine Förderung von ·Kunst und 
Wissenschaft. 
Eiri.e Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn der 

Reinertrag verwendet werden soll · 

a) für Zwecke, deren Förderung dem .Bun.d, dem lande, 
den Gemeinden oder-Genieindeverbänden sowie son
stigen öffentiich~rechtlichen Körperschaften mit Aus
nahme der Religionsgesellschaften gesetzlich obliegt. 
Ausnahmebewilligungen sind bei mir zu beantragen, 

b) zlir Deckung der Ve·rwaltungisausgaben,· die• ednem Ver
·ediJJJ oder gemeinnützigen Unt~rnehmen bei der Durcb.
führ.ung seiiner satzung.5mäßigen oder sons.tigien Auf
gaben entstehen. 

2. Die Unkoisten müssen in einem ang1eme.ssenen Ver
hältn:i1Si zu dem Ertrag der 1Sammlt.mg: ·s·tehen .. Sie ,sind 
grundsätzlich auf da!Si nrl.edrigiste Maß zu besich:ränken 
und durfen beii Geldsammlungen 5 v. H. und bei samm
lung;s1äJmlichen Veranstaltungen (z.B. Verkauf von Ab
zeiichieii) 10 v. H. des Ge1Samtaufkommens riiicht üiber
·sichreiten:. Bei samml.ung,sähnliicheiru Veiranstaltungen . 
kiann in Ausnahinefällen mit meiner Zustimmung als 
Höchstgrenzie der Unilmsten. e1in 1Satz 'von 20 V. H. de1s 
Gesamtaufkommens fest1gielegt ,\re:rden. · 

Aulfwendurugen filr WeTbemittel (z. ·B.._Plakatei, Z.ed
tung:sdnserate, Abzeichen) gelten als Unkosten. 

3. Der Veranstalter muß genügend Gewähr für die ord
nung.smäßige Durchführung de·r .. Sammlung ·sowie für 
diie zwed<.entsprec:hiende Verwendun'g des Sammlungs
ertrage1s Meten. 

Veranstalter von Sammlungen sollein1 grundsätzlich 
nur .. juristis~he Personen sein, deren gesetzlithe Ver
trete·r auf ihre Zuv-er1ä1sisli.gkeiit (ggf. durch Anforde
rung von Strafregisterauszügen) überprüft werden 
könne[}]. Eine beson:dere. Uherprüfunig i·sit bed den Ver
bänden der freien Wohlfafirtspflege nicht erforderlich. 

_4. Der Veranstalter muß die Sammlung mit eigenen oder 
föemden ehrenamtlichen Kräften durcbführ.en \können 
(i;;d.ehe auch V Zitfif. 6). " 

III. Inhalt und Form des Antrages 

(1) Dfo1 Genehmigung einer Sammlung i1st vom Veran
stalte1r rechtzeitig sichrliftLicb zu .beantrag1ell.. Der Antrag 
mU:ß von dep:i. bzw. den ges'etzlichen Vertrete·rn unter
sdnieben sein. 

·(2) Der Aiiitrag auf Ge111ehmigung einer Sammlung auf 
Lande·siebe-ne d1st späte_steirus, bis zum l. Oktober eines j·eden 
Jahres für dais folgeilde Jahr einz.uroeichen, damit dLe 
Sammlung gglf. dn . den Sammlung:szeitplani aufgenommen 
werden kann, der in Zusammenarbeit mit dem Minister für 
Arbeit, Soziales und Vertriebene und der· Arbeü.ts.gemedin.
schaft der fr.eien Wohlfahrtlsvcerbände :au1fge·stellt wir~. 

(3) Der Antrag ist an die für die Genehmigung zustän· 
dige ·Behörde (Abschnitt IV Abs. 1) zu richten. · 

(4) In dem Antrage müssen angegeben werden: 

1. Name und Ans.chrift des Veiranstalter•s und des verant
wo-rtlichen Vertreters und aller für die Abwicklung de~ 
SB:mmlung verantwortlichen Personen, 

2. Zweck de·r S.ammlung, 

3. Zeit,_ in der die S;~lung durchg.eführt werden ·soll, 

4. Art der Sammlung (z. B. Haus- oder. Striaßeµsamm-
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lung, Sammlung durch V·eirö:fifentldcli.ung von. ,Aufruf:e·n., 
V;ersendung von Werbes.chreiberi usw.), . 

5 .. Art der We'I·bemrittel (Plakate, Abzeichen, Br.iefver.
scb.lußma:rikien, W.erbesChreiben usw.), die verwendet 
we·rden sollen. 

(5) Dem :Antrage sind beizufüg:en: 

1. beii · Organ1~·ationeru die gültigen Satzung-e.!Ii, der Haus
halt•splan oder dfo Jetzte J ahries!bi.lanz ui-1d - wenlll de·r 
Antragsteller edn eingetragener Ver.eiin 'is:t ...:__ efo AUJs~ 
zug aus dem: Ver·einsifegister heues.ten Datums, · 

2. Entwiünfe _der Werb~~ittel. 

(6) Der Verainistalter muß sich schriftlich verpflichten, 
den Rein.ertrag der Sammlung dem genehmdgten Zwe·ck. 
zuzuflü;hren. 

(7) Die Vo!!iSdlliliften des Abis. 4, Ziff. 2., Abs. 5 und Abs„ 6. 
gelten nicht für dde Ve.rblinide. de:r frei·en Wohl!f ahrts
pflege, die in der Arbeits1gemei~·chaft der freien W9hl
fahrt1s•verbände zu1s.ammieinge1s!chlossen -s1ilild (vgl. Anlage}. 

IV. Ertetilung der Genehmig~g 

(1) Nach Artikel 1· der Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Durchfiüihrun·g des: Sammlungsg.esetz1es 
vom 18. Januacr: 1951 (GVOBI. iSchl.-H. S; 17) und des· Eristen 
Erlas1ses über die Vereinfachung der Verwaltung im Be
reich des MiDJlsteriums' de1s IIlltlJern durch Ubertragung von 
Aufgaben auf nachgeordnete Stellen vom ·rn. Januar 1951° 
(Amtsiblatt Schl.-H. S. 12) sind zuständig für di.e· Erteilung 
der Ge·nehmigurug und zu s11länctige Behörde im Sinne• der . 
§§ 9 bilS. 14 deiSI Sammlu1I1g1s.g.e:s1etzes·: -

a} der I n n e n m i nd s t e -r 
für. alle Sammlungen, soweit nicht die Landräte· oder 
Oberhürgerme1~st9'! zuständig 1sünd; 

b) die Landräte u!nd Oberbürgermeister 
für örtliche Sammlungen, sofern es sich nicht um Stra
ßensammlungen handelt. Unter örtlfchen .Sammlung·en 
im SininJe• di•e•s;er Richtlini·en sdnd nur Veranstaltungien 
zu verstehen, die 1sdch aus·sicblieißlich auf das1• Gebiet 
eines Krei1s;ets, oder· einer 'kredsfr.eie.n Stadt erstrecken. 
Bine örtliche Sammlung. Hegt n1icbt vor, w.enn von· 
einem Vera'lllstalter mehr•ern gleichartige Sammlungen 
gleichiz,e!i.tig . oder" kurz hint·ereinander in mehrer·~n 
Krei:s1en oder kre1s!freien :Städten durchgeführt werden. 

. ' . 

(2) Vor der Entscheidung sollen die Landräte und Ober
bür1germeister die jeweiligen Krei1sorgan1s:ationen der 
freiien Wohlfahrtsv·erbände hören. 

(3) Be1i_der PJ.'1üiung de,s öff.entlich~n Bedürfni-s1ses. ist der 
s.treng.s.te Maßstab anzul.egeni; Um die 1Spooideifoeudigkeit 
de·r Ber\rölkerung nicht über Gebühr dn Anspruch zu neh'
men, i1st bei der Erte:ilU1I1g von Genehmigungen g:riößte Zu
rückhaltung: zu üben. 

(4) Sammlunge[1 für mildtätige Zwecke 1sind in der Re•gel 
von den Landräten und Obterbürgerme:Ls.tern nicht zu ge
nehmigen, da alle Hilfisibedürftigen durch die öffentliche 
Für,sorge oder durch d:ie freien Woh1fahrbsverbände he-
treut werden. 

(5) Eine Sammlungsgenehmigung dar~ nicht ·erteilt wer
den, s_olang·e der ordnUTIJgsgemäße Verwen:dung1snachw·ed.s 
fiülr eine früher.e Sammlung nicht erbracht ist. 

(6) Ist die Genehmigung zur Durchführung einer Samm
lung auf La:ndes1ebene erteHt wo·rden, so. soll derselbe Ver" 
ainstalter nur in besonderen Fällen in demselben Jahr zu-· 
sätzlicli die Genehmigung fli1r .einie· Sammlung innerhalb 
eines Kreis1e·s oder einer Stadt erhalten, wenn :de•r Rein
ertrag der Sammtung für ·eiineri. besonderen, nur den Kreis 
oder die Stadt angehenden Zweck bestimmt 'ist. Als der
selbe Veranstalter gelten auch die einzelnen, ·einem Ver
band der freien WohM1ahrtsplfLeg1e oder einem anderen 
Larudes•verband angeschlos1s.einJen Organisationen. 

(7) OrgaDJi·s·ationen, . deren Antrag auf Genehmigung 
einer Sanünlung auf Landesebene abgel·ehnt worden ist, 
kann eine Sammlung innerhalb ·einets "Krei•se•s: oder eü1er 
Stadt niur. dCl!ll:Il genehmi1g:t weriden, wenn der AntragisteUer 
i:ri dem Ablehnung1S!bes1cheid auf die Möglichkeit zur 



Durchführung ·einer :solchen Sammlung v·erwdesen wo·rden . Abs. 2 zuständigen örtlichen Ordnungis1behörde abzulde
ts.t. fern. Soweit die Auswe1ise von einem Verband der fl'leien 

(8) Genehmigungen von örtlichen Sammlungen sind stets: Wohlfahrtspflege abgestempelt wurden, hat der Samm
nur für einen kurzen Zeitabs·chnitt (höch!srt:ens :für einen. lungisträg!er die Ausweise 1e1in~uziehen und solange S1icher 
Monat) und .nur unter dem Vorbehalt. des1 joederzeitig·en · aufzubewahren, Ms die Prülfung des Sammlung•s1erg.ebni1s-
Widerrufs: zu ,e,rteilen. Ein1e solche Sammlung· darf nicht mit .. ses abge~chl0rs1s•e•n !i~s.t. · · 
einer Haus.- ode1r Straßensammlung auf Landes1ebene zu- (9) lJber den Ertrag. der Sammlung, die Unkosten und 
sammenlfallren. Ausnahmerbe:willigungen :S1i!Illd bei mir zu 
beantriagen. · ·die VerwendUJUg des Reinertrages hat der Veranstalter 

(9) De!r Vern,nstalter i1s1t auf die Strafbe1stimmung1en des der Genehmigungsbehörde zu dem von ihr f.eistg•esieJ:zten 
§ 13 hinzuweii.sien. _ . Termin Rechnung zu leg,en. Er darf d~e Ko·sten einer .'etwai.,. 

(10) Die Landräte und Oberbürgermeister haben die J·e- gen Nachprüfung der Rechnung nicht aus dem Sammlungs
erlös be1s:treiten: · .. weiligen Polize,iqienststell~n, die Landrät~ darüber hinau.s 

die ihnen. nachgeordneten Behöirden, deir.en Zus.tändig
keftsbereich betroffen wird,· von der Erteilung einer Ge
nehmigung für ei'll!e örtliche Sammlung unverzüglich zu 
verständigen. 

. . 
V. Pf1ichten des Veranstalters 

(1) Nach der Genehmigurug hat der Vera!lllstaHer recht
z,eitig vor Beginn der Sammlung Ausweis1e für die Samm
ler vqn der zuständigen örtlichen Ordnung·sbehörde -ab
stempeln zu lais:sen. Er hat ferner den örtlichen Ordnungs.
behörden Listen vorzulegen, aus denen Namen und An
Sich:dft~ der Sammler . und der Sammlungszweck zu ent- . 
nehmen siind. Die in der Arbeitsg1emeins1chaift der freien. 

· Wohlfahr.tsverbände zusrammenge1schl0is.senen Organisa
tionen stempeln die Sammlerausweise für ihre Samm
lung·en s:elbst_ ab. · 

(2) Die Samml·er haben die von -der örtlichen Ord
nungsbE,hfüde oder dem Ver.band de·r fä·.eien Wohlfahrts
pflege abgestempelten Ausweise bei sich zu führen urid 
q.uf Verlang~n vorz~zeigen. Der Ausweis muß enthalten 
Angaben· über die Person des Sammlers (Name, Geburts-· 
da:tum, Anschrift), über Art, ·ort und Zeit der Sammlung 
und über den Verarustalter. · · 

(3) Be~ Haussammlungen, die nicht zusammen mit einer 
Straßiensam:rµlung durchgeführt we•rden, haben di1e Samm
ler neben dem Au.Stwe1rs nach Abs. 2 ihren atntl:ichen Per
sonalausweis bed. s1ich zu führen· und auf Verla0ngen vor.;. 
zuze1igen. · 

(4) Für Haussammlungen .sdnd fortlaufend n'!Jmeri,erte, 
VO!Il de·r örtl,ich00i OrdmJungshehörde bzw. dem .Verband 
der frei·en Wohlfahrtspflege (vgl. Abs. 1) abg·estemperlte 
Listen zu benutzen. In den Liistenis,ind auf de.r e11sten Seite . 
de.r Name des Veranstalteris·,· die Zeit und deir Zweck de\l" 
Sammlung anzugeben. Die folgenden Seiten müs·sen 
Spalten für Namen und Wohnung de·s, Spender.s, den g.e
sp·endeten Betr.ag und die e1igenhäindige UnterschrHt de1s 
Spende1r,s enthalten. Dire Sammle0r sind darübe1r zu beleh
ren, daß eine Efnt.ragung des. Namens. des Spentleus: ruicht 
gefordert und auch vom Sammler ohne ausdrückliche: Ein
will!igung de:s Spenderis. nicht vorg•enommen werden darf. 
Am:·Kopf der :flür den Namen de1s Spenders vorgeS1eh.ene:n 
Spalten i1st der Vermerk „Eintragung frnig•estellt" anzu-· · 
bringen. · 

Der g.espendete Betrag d1st auf alle Fälle in dd.e Liste 
aufzunehmen·, · 

(5) Zur Aufnahme von Spende1DJ bei Sammlu.ng.en auf 
Straßen und Plätzen und ,in Gaist- und Vergrnüg11TIJg1s•stät
ten haben die Samm1er siCher V•erschließbare. Sainmel
büchsen zu benutz.en, um Ve0runtrieuungen zu v·e•rme:iden. 
Auf den fortlaufend numerierten, von der örtlichen Ord
nungsbehörde bzw. dem Verb.and d~r foeien Wohl:fahrts·
pfle1ge (vgl. Abs1. 1) abgestempelten Büchsen muß der 
.Name des. VerarustaU.eris deutlich sichtbar a.rigebracht s,ein. 

(6) Für \Sammlungen dürfen nur ehrenain.tliche, vom 
Veranstalter 1selhs.t gewnrbene I<!räf~~ einges.etzt werden. 
Ausnahmeibewilligungen sind bei'mir zu beantragen. 

(7) Kinder. unter 14 jahren dürfen· an Sammlungen niCht 
betefügt werden, Jugendliiche von 14 bLs 18 Jahren. nur bei 
Straßensammlungen, sofern di·e Aufsicht durch Er.wach
s.ene · ·sicherge·s:te.Ut ist. Die J_ugend1ichen dürfen nur zu 
zweien e:iil.1lges.etzt und müs1s1en vor Einbruch de.r Dunkel
heit zurückgezogen werden. ~n .öf.fentlichen Gast- ·und V·er
grnüigungis1stätten dlürfen iSde :fuicht sammeln. 
. (8). Der Vernns.talter hat di1e Aus:weisre der Saminle·r 

nach Beendigung der Sammlung einzuziehen und der Q.ach 

VI. Dberwachung und DberpnüfU1I1g d~r Sammlungen 

(1) Die örtHchen Ordnungis.behörden haben eine Liiste 
über di·e abg.e·st.empelten AusJWeise mit Namen und Wohn
ort der 1Sammler :und des1 Sammlungszwecke·s anzul·egen 
und die Zahl und Nummern der abgestempelten Sa:µunel
Lirsten und Samme:lbüchs.en zu vermerken•. (Weg.en der 
Sammlungen. der V.erbände der !freien Wohlfahrtspfleg·e 
v·gl. Abschnitt V Abs. 1, 4 und 5.) · 

(2) Die örtlichen Ordnungsibehörden s1ind. ve·rpflichtet, 
zusammen mit den ·Polizeidieniststellien: des; Landes die 
ordnungsmäßige Durchführung de.r Sammlungen zu über
wac:hen, insbe•s1ondere auch d;a[ür Sorge zu tragen, daß f!iir 

. da-s Land Schlesw:i·g-Holstedn nicht geiruehmigte Sammlun
gen unterbunden werden. 

(3) Gegen. die Veranstalter nicht grerierhmigter Sammlun
gein i:st unnachsichtig vorzugehen und Stralfanzieige zu e,r-
5tatten. Die im Strafverfahren giemäß § 14 des .Sammlungs
gesetzes eingezogenen Beträge sind von der gemäß § 14, 
Abs" 3 des Sammlungs:g•es,etze1s zuständigen Behörde mö·g-

. liehst dem Willen der Spender entsprechend . zu v~rwen-
-den. · 

(4) Dire Nachpnüfung de,r Abre:chnungen oblie.gt den Ge-
nehmigungisrbehördetn!. -

(5) Die Prfüung; c;ler Einnahmen hat siich auf die Erfas
sung al~er gesammelten Beträge und die Beachtung der er
forderlichen Kassensicherheit, die Prüfung der Ausgaben 
jn erst•er Linie darauf zu er:str.ecken, daß de·r Er·trag für den 
in der Genehmigurng bestimmten Zweck verwendet wor
den ist. Sowohl der Höhe als auch der Zweckmäßig~eit der 
Unk,0isten is.t be•slondere AUlfmerksiamk.eit zu sichenkeni. 

(6) Die Verbä·~de der frei,en Wohlfahrtspflege haben d.11 
der Regel nur dais Geisamtau:filrnmmen der Sammlung·en., die 
Unkosten und die Hestätigung· deir Ve·rwendung der Sam~
lungserlö'se für ihre· satzungsn;iäßigen Aufgaben mitzu
teilen. 

Vill. Sammlung:sber.icht 

Die Landräte und Oberbürgermetster .haben mir unv:er
zügl.ich .eine Durchs1chrift der von .ihnen erteilten Samm
lungsgenehmigung vorzulegen. Bis zum 15. Juli, 15. Ok
tober, 15 .. Januar und 15. April einies jeden Jahres ist dar
über hinaus eine Aufstellung über die im vorangegange
nen Vierteljahr erteilten GeneJ;imigungen einzureichen. 
Diese ,Aufstellungen müssen den Veranstalter, den Zweck 
der Sammlung, das Sammlungsergebnis und ·den Rein
ertrag erkennen lassen. 

VIII. Aufhebung früherer Erla•S'S·e 

Alle bisher zur Durchführung ·des Sammlungsgesetzes 
erlassenen . Verwaltungsvorschriften werden aufgehoben, 
insbesondere folgende Erlasse: · 

1. Rdfül. d. RuPr. MdJ V. 14.' 12. 1934 (MBUy. s, · l531},· 
2. RdErl. _d. Ru.Pr. MdJ vom 5. 4. 1937 (MBliV. S. 561), 
3. me•in Erlaß v. 18. 12. 1948 (Amtsbl. Schl.-H. 1949 S. 27), · 

soweit er Riichtlinien rü:ber die Durchführung de·s Sainm-
lung,sge?etzes enthält. · 

U111be·rührt bleiben zunächst die über die Genehmigu:ng 
von Blindenkonzerten mit Erlaß vom 25„ 8. 1948. (Amtsbl. 
Schl.-R 1S. 337) ·ergangene!Il Vo:r;ischriften. 

IX. Inkrafttreten 

Dii·ese Richtlinien treten am 1. Januar 1957 1in Kraft . 
(Amtsbl. Schl.-H. 1956 S. 53q 



II. Kirchengesetze 

Kirchengesetz 

über den Haushalt der Allgemeinen . Kirchenkasse 

~ür das Re~hnungsiahr .1957 

Vom 3. Apriil 1957 

Ki_rchieuleitung und Synode haben gemäß Artikel 70 der 
Kirchenverfassung a1s Kirchengesetz beschlois1s.en: 

Einziger Paragraph 
(1) Der Haushaltsführung der· Allgemeinen Kirchen

kasse im Riecbnmngsjall.r 1957 (1. April 1957 p1s 31. März 
1958} wJrd der Hauishaltsplan mit.dem zugehör~gen StelJen-
plan zugrunde gele·gt. · 

(2) Der Haushaltsplan gliedert sich inden ordentlichen 
Haushalt und in den außerordentlichen Haushalt. 

(3) Der ordentlkhi~ ·Haushalt wird dn Eirunahme und 
Ausgabe auf 3 143 000,- DM festgestellt. 

(4) Der außerordentliche Haushalt betr&gt ·in Einnahme 
und Ausgabe 250 ~00,- DM. 

(5) Aus•gaben .aus dem außerordentlichen Haushalt dür
fen nur _dnsowedt g·elei1sil:et werden, als Deckungsmittel zur 
Ve:rifügung stehen. 

Da·s vol'lstehende von der Synode am 21. März 1957 und 
von der Kirchenleitung am 3. April 1957 · bes.chlos•sene Kir- . 
chenge•s.etz wird ve:rkün!det. 

Lübeck, den 15. April 1957. 

Die Kirchenleitung 
Göbel 

III. Bekanntmachungen 
Die Kirchenleitung· hat beschlossen, da·s kirchliche Er

holungshaus in Sierksdorf, das auf Initiative des verstor
. benen Kaufmanns Adolf Kuck ·eingerichtet worden ist, 
„Adolf-Ku.ck•Haus" zu benennen. 

Der Kaufmann Kuck hat der evangeltsch-lutherischen 
Klirche jn Lübeck vie1e Jahre hindurch als Mitglied· der 
Ki·r:chenleitung, Synodaler und Kirchenvorsteher gedient. 

IV. Kirchliche Organe 

Verfassungs- und Verw~ltungsgericht 

der Verein.igten Evan~elisch-Lutherischen Kirche De1.1tschlan~s 

Für die Amtsperiode vom 1. Januar 1957 bis zu~· 31. Dezember 1962 wurd~ wiedE~rberufen zum 

weltlichen Mitglied des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts: 

Synodalpräses Re.chtsanwalt Hans Wehrmann, Lübeck 

Kirchenvorstände 

Dom - St. Petri 

Aus dem Kirc:;:henvo:ps~and aus•ge:schieden sirid: 
Frau Wilhelmine Geske, 
Schornsteinfeg~rmeister Erhard Sprung. 

In den Kirchenvo·rsrtand berufen wurden: 
Frau Paula Niss, 
Laborantin Fräulein Charlotte Gr.af. 

Dom - St. Jürgen 
AUJS dem Kirchenvorstand ausgeschieden sdnd: 

Dr. Dieter Böhme, 
Lehrer Hermann Böbs. 

In den Kirchenvo·rstand berufen wurden: 
Frau Antje Runde, 
Kaufmann Hans Jesse. 

St~ Lorenz 
In Ausführung der Durchführungsbestimmung zum 

Kirchieng1eisetz über di~~Umgemeindung der Ortschaft Rog
genhorist wurde in den Kirchenvo11sta.nd berufen: · 
Gutspächter Hermann Möller. 
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·st. Gertrud 
In den Kirchenvorstand berufen wurde: 

Studienrat Erich Heim. 

St. Philippus 
Aus dem Kd:rchenvo:rstand ausges1chieden ist: 

Hans-Jakob Steinhauer. 
In den Kirchenvorstand berufOOJ wurden: 

Landwirt Hans Ulrich von Loeper, 
Oberstleutnannt a. D. Robert Meseck. 

· St. Michael 
Aus .dem Kirchenvo:risrtand aus•geschieden sind: 

Postbetriebswart Katl Birkholz, 
Lehrer Hugo -Kriese. 

In den Kirchenvorstand berufe:ru wurden: 
Werksmeister Richard Walter, ' 
Bauführer Eberhard Gahrmann. 

Lübeck - Genin 
Aus dem Kircheaworstand ausgeschieden ist: 

Steuersekretär Helmut Kirst. 
In den Kirchf?nvons•tand berufen wurde: 

Landwirt Johannes Schmidt. · 



V. Personalnachrichten 

Kirchenmusiker: 

In die Liste der Theologiestudenten sind nach µem Stand 
·Aus dem Dienst der St. Aegidien-Kirchengemeinde 

ausgeschieden ist am 31. März 1957 die Organistin "Else 
Maiwald. vom 1. April -1957 eingetragen: ' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

stud. theol. Uve Behrens 

Detlef Bendrath 

· Georg Bornemann 

Hans-Jürgen Go.rgs 

Klaus Gruhn 

Jifrgen Harloff 

Fri•edrikh-W.Uhelm Ki-eseritzkl 

Helene Kfogieritzki 

Henrich Klugkist 

Karl-Ludwig Kohlwage 

Eckhard Lange 

Ernst-Christoph Mey·er 

Micha·el Meyer 

Detlef Piper 

Hor.s1t Polesik·e 

Horst Prey 

Volkhard Scheunemann 

Alfred Suhl 

Eberhard Voß 

Diethard Wagner 

Horst Webecke . 

In den Dienst der St. Aegidien-Kirchengemeinde ein
geis.tellt wurde am 1. April 1957 der Org.aniis•t und Chor
leiter Manfred Kluge. 

Aus1 dem Di·enst der Kreuz-Kirchenigemeinde aus.g·s
schi·eden ist am 31. März 1957 die Organi:stin und Chor
le.iteTfa Grita Grii1ese•. 

l1n den D'iens:t der Kreuz-Kirchengemeinde eing.estellt 
wurde am 1. April 1957 der Organis1t und Chorl:eite.r Karl 
Lorenz .. 

Diakone und Gemeindehelferinnen: 

Aus dem Gemeindedierus:t ausgeschieden ist am 30. 
November 1956 di1e Gemeindeheliierin ·Marl.ene• von Ha-
ken, St. Michael-Kirchengemeinde. · 

Für den Gemeindedienst wurden angestellt: 

am 1. April 1957 Diakon Ekkehard Will für die Dom-St. 
Petri-Kirchengemeinde, 

am 1. April 1957 P:farrhelforin Frau Ruth Schnei.der für 
die St. Aegidien-Kirchengemeinde, 

am 1. Apr.il 1957 Geme-indehelferin Erna Lemke· f.ür, die 
St. Johannes·-Kirchengemeinde Lübeck
Kücknlitz. 

K i r c.h ·e n diene r : 

Als Kirchendiener wurde· angestellt: Georg ·Matz.eit 
für die St. Philippus-Kirchengemeinde. 

VL Mitteilungen 

Das kirchliche Amtsblatt erscheint nach Bedarf. _Herausgeber: Kirchenleitung der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck. 
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